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I.XV.  Hauptstück.

Die erste Ctasse der Trauer dauert
» zweyte » » » »
» dritte » » » »
» vierte » » » »
» fünfte » » » »
» sechste » » » »
» siebente » -» » »

L.

Von der Trauer.
h. ibsZy.

'enn Allerhöchsten Ortes eine Hoftrauer  angeordnet wird , so hat sich das gesammte
k. k. Militär hinsichtlich der Tragung der Flore in Gemäßheit der nachfolgenden Grundsätze
zu benehmen:

Z. 16240.
Diese Hoftrauer theilet sich in sieben C lassen.

tz. 16241.

b Monathe.
3 »

6 Wochen.
6 »

14 Tage.
12 »

8 »

16242.
Die erste und zweyte  Claffe wird nur bey Haupt - Hof - und Landestrauern ge¬

tragen ; bey den Trauerfällen der übrigen fünf Classen,  welche gekrönte Häupter und
dahin gehörige höchste Anverwandte betreffen , halten sich Seine Majestät bevor , die Hof¬

trauer länger in der Zeit , als dieselbe in den vorangeführten Classen angesetzet ist , anzu-

ordnen , was jedes Mahl bey sich ergebenden Ereignissen in den gewöhnlichen Ansagzetteln
gehörig erinnert Werd«n wird.

§. 16248.
Die Hoftrauer -- Tragung für auswärtige Höfe wird aber nur dazumahl angeordnet und

angezogen , wenn die fremden Höfe von den sich bey denselben ereignenden Todtfällen durch
die Gesandtschaften d ie Nachricht ertheilen.

H. 16344.
Nach der ersten Elaste erscheinen die Herren Generale , dann die Stabs - Ober - Offi¬

ziere der activen Annes sowohl , als der adeligen k. k. Leib - Garde , in voller Uniform , und
tragen in den ersten zwey Monathen , nähmlich so lange die Pleuresen bey dem Civil - Hof¬

staate beybehalten w erden , den Flor in Echarpe von der rechten Achsel gegen die lmke Hüft-
seite , und statt des .gewöhnlichen ä '0^ 66 an dem Seitengewehre . Nach Verlauf die¬
ser Zeit legen sie ine großen Flore am Leibe , und die an den Seitengewehren ab , nehmen

die gewöhnlichen ä 'exee , und tragen die Flöre in und außer dem Dienste durch die

übrigen vier Monat he an dem linken ArMe , welche die keinen Ober - Officiers - Charakter
bekleidende Mannschaft der Trabanten - Leib - Garde gleich vom Anfänge der Trauer und bis
an das Ende derselben zu beobachten hat . An die Fahnen umd Estandarten wird ein Trauer¬
flor angehefret , uni - bey den Infanterie - Regimentern außer der Trommel , dann bey jenen

Band Lvi. 7 -7

Grundsätze der Hoftrauer.
Hkth.am -s. Sep . 773. 0b >sS.

I» » »7>2 ul- 8>8. I? rl86.

Einthcilung derselben in
Classen;

Bestimmung der sieben Trau¬
er - Classen ;

wann die Hoftrauer für aus¬
wärtige Höfe angezogen wird;

Beobachtung für die Gene-
rale , Stabs - und Ober - Offi-
ciere der activen Armee , so¬
wohl als der aeciven k. k. Leib-
Garden
s) in der l. Ciasse dcrTraucr.

Hkch am >L. Dec . 773. L b ,9S.
Obersthofmcisteramts -Berord-
nung vom 3». Dec . 7Ü7.



3o6

r>) in d» --, und in den übri¬
ge» Trauer-Classe«.
Hkth. am >9. Dec.77b. oS -yS.

, » >4. Apr. 607. s >563.

LXV.  Hauptstück . Von der Trauer.

von der Cavallerie außer den Trompeten alle anderen Instrumente und Musiken durch 4
Monathe eingestellt . Nach Verlauf dieser Zeit werden die Flore von den Fahnen und Estan-

darten abgenommen , und die Regiments - Musik wieder angefangen.

H. 16246.
In den dreymonathlichen zweyten und auch in der dritten  ftchswöchentlichen

Classe der Trauer für die unsrigen kaiserlichen Prinzen tragen sämmtliche Militär - Indi¬
viduen in und außer dem Dienste den Flor um den linken Arm ohne ein sonstiges Trauer¬
zeichen.

In der d r i t t en Classe der Trauer für die übrigen , so wie für die v i e r t e, fünft e,
sechste und siebente  Classe der Trauer werden die Flore um den linken Arm nur au¬
ßer dem Dienste getragen , wenn nähmlich die Truppe nicht unter den Waffen steht.
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